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Nicht das unentschuldigte Fehlen an sich wird als ungenügend bewertet, sondern das
unentschuldigte Nichterbringen eines Leistungsnachweises. Wenn ein Schüler eine Klausur, ein
Referat, eine Hausaufgabenüberprüfung, einen Test, etc. verpasst (wichtig ist, dass es sich um
angekündigte Leistungsabfragen handelt, ein spontaner Test innerhalb der Stunde wird schon
kritisch) ist das ungenügend. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich irgendeine
Bezirksregierung da gegen die ständige Rechtsprechung stellt, die sind zwar manchmal
juristisch auf dünnem Eis, weil die Schulen keine Möglichkeit haben solche Entscheidungen zur
gerichtlichen Überprüfung zu bringen, aber sie springen nicht freiwillig durchs Eis. 

Das ist doch genauso wie bei fehlenden Hausaufgaben. Man gibt kein "ungenügend" weil der
Schüler die Hausaufgaben nicht hat, wenn das zu oft passiert nimmt man den Schüler ein paar
Mal dran, stellt Fragen zu den Hausaufgaben und gibt dafür die Note.
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